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Aussagen von Beschuldigten und Angeklagten
*_ jf« ■ • -

Vernehmung von Beschuldigten und Angeklagten

(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte sind zu der gegen sie erhobe
nen Beschuldigung zu vernehmen. (Sie sind dabei auf das Recht, Beweis- 
anträge zu stellen, hinzuweisen. Die Beweisanträge sind zu protokollieren. 2 3

(2) Bei der Vernehmung zur Sache ist dem Beschuldigten und dem An
geklagten Gelegenheit zu geben, sich zusammenhängend zu der gegen ihn 
erhobenen Beschuldigung zu äußern.

§48
Ladung

(1) Ladungen Beschuldigter und Angeklagter sind in schriftlicher Form 
vorzunehmen. Die Ladung soll den Hinweis enthalten,'daß im Falle des 
Ausbleibens Vorführung erfolgt. Im Ermittlungsverfahren kann die 
Ladung auch mündlich erfolgen.

(2) Beschuldigte und Angeklagte können ohne Ladung zur Verneh
mung vorgeführt werden, wenn Fluchtverdacht oder Verdunklungsgefahr 
besteht.

Beweisgegenstände und Aufzeichnungen

§49

Begriff
(I) Beweisgegenstände sind Sachen, die durch ihre Beschaffenheit und 

Eigenart oder ihre Beziehung zu der Handlung, die Gegenstand der tJhter- 
suchung ist, Aufschluß über die Straftat, ihre Ursäeheriünd Bedingungen 
sowie den Beschuldigten oder den Angeklagten geben.

^^Aufzeichnungen sind Schriftstücke 'ödcjt- in anderer Form fixierte Mit
teilungen,' deren Inhalt für die Aufklärung der Handlungen, deren Ur
sachen und Bedingungen und der Person des Beschuldigten oder des 
Angeklagten von Bedeutung sind.

§50

Besichtigungsprotokolle
(1) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können Besichti

gungen durchführen, wenn die direkte Beobachtung oder Wahrnehmung 
bestimmter Ereignisse, Gegenstände oder Orte zur allseitigen Aufklärung 
der Straftat erforderlich ist. Dabei ist die Rekonstruktion von Vorgängen 
zulässig.

(2) Zur Besichtigung können Sachverständige herangezogen werden.
(3) nUber die Besichtigung ist ein Protokoll aufzunehmen. Es muß ein 

vollständiges und wirklichkeitsgetreues Bild des Gegenstandes der Besieh-


